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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §2 Abs2;

EStG 1972 §2 Abs3 Z6;

EStG 1972 §28;

EStG 1988 §2 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs3 Z6;

EStG 1988 §28;

LiebhabereiV;

Rechtssatz

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichthofes, bei der Prognoserechnung die

Zinsaufwendungen nach der vom Steuerp ichtigen von vornherein gewählten Finanzierungsart anzusetzen. Eine

Sondertilgung von Fremdmitteln ist, wenn sie - wie im Beschwerdefall - nicht von vornherein (auch der Höhe nach) im

Finanzierungsplan enthalten ist, bei der Prognoserechnung gedanklich auszuklammern.
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